
Einwohnergemeinde Biglen 

 

 RReeffeerreenndduumm  ggeeggeenn  ddeenn  VVeerrppfflliicchhttuunnggsskkrreeddiitt  ffüürr  ddaass  PPrroojjeekktt    

««ÖÖffffeennttlliicchhee  KKaannaallaauuffnnaahhmmeenn»»  
 
 Die in der Gemeinde Biglen stimmberechtigten Unterzeichner*innen verlangen gestützt auf Ar-
tikel 40 der Gemeindeordnung, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 19. Oktober 2023 betref-
fend des Verpflichtungskredites von Fr. 229‘000.00 für das Projekt «Öffentliche Kanalaufnahmen» 
den Stimmberechtigten unterbreitet wird. 
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 Es dürfen nur die in der Gemeinde Biglen stimmberechtigten Personen unterschreiben. Die Stimmberech-

tigten müssen ihren Namen und Vornamen, ihr Geburtsdatum und ihre Wohnadresse handschriftlich und leser-
lich auf die Unterschriftenliste schreiben und ihre eigenhändige Unterschrift dazusetzen.  
 

Wer sich bei der Unterschriftensammlung bestechen lässt oder jemand anderen besticht, mit einem anderen 
Namen als seinem eigenen unterschreibt oder auf eine andere Weise das Ergebnis der Unterschriftensamm-
lung fälscht, macht sich strafbar (Art. 281 und 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB, SR 311.0]).  
 

Das Referendum kommt zustande, wenn es von mindestens 5% der Stimmberechtigten verlangt wird.  
 

 Ablauf der Referendumsfrist: 18. Dezember 2023 

 

Die unterzeichnende Amtsperson [Stimmregisterführer*in] bescheinigt hiermit, dass die vorstehenden Unterzeich-

ner*innen im Zeitpunkt des Eingangs des Unterschriftenbogens in der Gemeinde Biglen stimmberechtigt waren.  

Eingang Unterschriftenbogen: ___________________________[Datum]   
 
Anzahl bescheinigte Unterschriften: _____________ Amtsstempel: 
 
Ort und Datum: ______________________________________  
 
 
Unterschrift: ________________________________________ 

 Dieser Referendumsbogen ist bis spätestens am 18. Dezember 2023 (Datum Poststempel) zurücksenden an die Ge-

meindeverwaltung Biglen, Hohle 19, 3507 Biglen.  


